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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

a) zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates 
- Drucksache 13/8941 - 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

b) zu dem Gesetzentwurf der Gruppe der PDS 
- Drucksache 13/5002 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Pflegeversicherungsgesetzes 
(PflegeVG-ÄndG) 

A. Problem 

a) Zur Umsetzung der Pflegeversicherung sind qualifizierte 
Altenpflegekräfte notwendig. Die Ausbildung in der Altenpfle-
ge erfolgt auf der Grundlage von länderspezifischen Regelun-
gen. Die Praxis zeigt, daß die derzeitigen gesetzlichen Refinan-
zierungsbedingungen eine angemessene Berücksichtigung der 
Ausbildungsvergütungen nicht sicherstellen. Durch eine aus-
drückliche Regelung im Achten Kapitel SGB XI zur Pflege-
vergütung soll die Möglichkeit der Pflegeeinrichtungen zur 
Refinanzierung der Ausbildungsvergütungen über die Ver-
gütungssätze für allgemeine Pflegeleistungen verbessert 
werden. 

b) Mit dem Gesetzentwurf soll nach den Vorstellungen der ein-
bringenden Gruppe u. a. die Sozialhilfe als Regelfinanzierung 
bei Pflegebedürftigkeit abgelöst und die Pflegeversicherung 
von nicht sachgerechten Leistungen befreit werden. Ferner soll 
eine solidarische Finanzierung der Pflegeversicherung sicher-
gestellt werden. 
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B. Lösung 

Annahme des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 13/8941 in der 
vom Ausschuß geänderten Fassung. 

Die Änderungen der Refinanzierungsbedingungen für die Ausbil-
dungsvergütungen, die Verbesserungen im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe und die befristete Übergangsregelung zur Ein-
führung der Rentenversicherungspflicht für selbständige Gerüst-
bauer sind sinnvoll und notwendig. 

Einstimmigkeit im Ausschuß bei Enthaltung des Mitglieds der 
Gruppe der PDS 

Die in dem Gesetzentwurf auf Drucksache 13/5002 enthaltenen 
Vorstellungen sind nicht mehr aktuell und nicht finanzierbar. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Neben der umgekehrten Entscheidung eine umfassende Rege-
lung von offenen Fragen der Pflegeversicherung. 

D. Kosten 

Kosten wurden nicht erörtert. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/8941 in der aus der an-
liegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzuneh-
men, 

b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/5002 abzulehnen. 

Bonn, den 1. April 1998 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ulrike Mascher 

Vorsitzende 

Andrea Fischer (Berlin) 

Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfes eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
- Drucksache 13/8941 - 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1014), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. April 1997 (BGBl. I S. 968) wird wie folgt geän-
dert: 

Nach § 82 wird der folgende § 82 a eingefügt: 

„§ 82 a 

Ausbildungsvergütung 

(1) Ausbildungsvergütung im Sinne dieser Vor-
schrift ist die Vergütung, die aufgrund von Rechtsvor-
schriften, Tarifverträgen, entsprechenden allgemei-
nen Vergütungsregelungen oder aufgrund vertragli-
cher Vereinbarungen an  Personen, die nach Bundes-
oder Landesrecht in der Altenpflege oder Altenpfle-
gehilfe ausgebildet werden, während der Dauer ihrer 
praktischen oder theoretischen Ausbildung zu zahlen 
ist. 

(2) ,Soweit eine nach diesem Gesetz zugelassene 
Pflegeeinrichtung nach Bundes- oder Landesrecht 
zur Ausbildung in der Altenpflege oder Altenpflege-
hilfe berechtigt oder verpflichtet ist, ist die Ausbil-
dungsvergütung der Personen, die aufgrund eines 
entsprechenden Ausbildungsvertrages mit der Ein-
richtung oder ihrem Träger zum Zwecke der Aus-
bildung in der Einrichtung tätig sind, während der 
Dauer des Ausbildungsverhältnisses in der Vergü-
tung der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Abs. 1, 
§ 89) berücksichtigungsfähig. 2 Betreut die Einrich-
tung auch Personen, die nicht pflegebedürftig im 
Sinne dieses Buches sind, so ist in der Pflegever-
gütung nach Satz 1 nur der Anteil an der Gesamt-
summe der Ausbildungsvergütungen berücksichti-
gungsfähig, der bei einer gleichmäßigen Verteilung 
der Gesamtsumme auf alle betreuten Personen auf 
die Pflegebedürftigen im Sinne dieses Buches ent-
fällt. 3 Soweit die Ausbildungsvergütung im Pflege-
satz eines zugelassenen Pflegeheimes zu berücksich-
tigen ist, ist der Anteil, der auf die Pflegebedürftigen 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

und anderer Gesetze 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

unverändert 
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Entwurf 

im Sinne dieses Buches entfällt, gleichmäßig auf alle 
pflegebedürftigen Heimbewohner zu verteilen. 4Satz 1 
gilt nicht, soweit 

1. die Ausbildungsvergütung oder eine entsprechen-
de Vergütung nach anderen Vorschriften aufge-
bracht wird oder 

2. die Ausbildungsvergütung durch ein landesrecht-
liches Umlageverfahren nach Absatz 3 finanziert 
wird. 

5Die Ausbildungsvergütung ist in der Vergütungsver-
einbarung über die allgemeinen Pflegeleistungen 
gesondert auszuweisen; die §§ 84 bis 86 und 89 gel-
ten entsprechend. 

(3) Wird die Ausbildungsvergütung ganz oder teil-
weise durch ein landesrechtliches Umlageverfahren 
finanziert, so ist die Umlage in der Vergütung der a ll

-gemeinen Pflegeleistungen nur insoweit berücksich-
tigungsfähig, als sie auf der Grundlage nachfolgen-
der Berechnungsgrundsätze ermittelt wird: 

1. Die Kosten der Ausbildungsvergütung werden 
nach einheitlichen Grundsätzen gleichmäßig auf 
alle zugelassenen ambulanten, teilstationären und 
stationären Pflegeeinrichtungen und die Alten-
heime im Land verteilt. Bei der Bemessung und 
Verteilung der Umlage ist sicherzustellen, daß der 
Verteilungsmaßstab nicht einseitig zu Lasten der 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen gewichtet ist. 
Im übrigen gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entspre-
chend. 

2. Die Gesamthöhe der Umlage darf den voraussicht-
lichen Mittelbedarf zur Finanzierung eines ange-
messenen Angebots an Ausbildungsplätzen nicht 
überschreiten. 

3. Aufwendungen für die Vorhaltung, Instandset-
zung oder Instandhaltung von Ausbildungsstätten 
(§§ 9, 82 Abs. 2 bis 4), für deren laufende Betriebs-
kosten (Personal- und Sachkosten) sowie für die 
Verwaltungskosten der nach Landesrecht für das 
Umlageverfahren zuständigen Stelle bleiben un-
berücksichtigt. 

(4) Die Höhe der Umlage nach Absatz 3 sowie ihre 
Berechnungsfaktoren sind von der dafür nach Lan-
desrecht zuständigen Stelle den Landesverbänden 
der Pflegekassen rechtzeitig vor Beginn der Pflege-
satzverhandlungen mitzuteilen. Es genügt die Mittei-
lung an einen Landesverband; dieser leitet die Mit-
teilung unverzüglich an die übrigen Landesverbände 
und an die zuständigen Träger der Sozialhilfe weiter. 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den nach 
Satz 1 Beteiligten über die ordnungsgemäße Bemes-
sung  und die Höhe des von den zugelassenen Pflege-
einrichtungen zu zahlenden Anteils an der Umlage 
entscheidet die Schiedsstelle nach § 76 unter Aus-
schluß des Rechtsweges. Die Entscheidung ist für alle 
Beteiligten nach Satz 1 sowie für die Parteien der 
Vergütungsvereinbarungen nach dem Achten Kapi-
tel verbindlich; § 85 Abs. 5 Satz 1 und 2, erster Halb-
satz, sowie Abs. 6 gilt entsprechend. " 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 
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Entwurf Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Artikel 2 
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. März 1996 (BGBl. I S. 477), zuletzt 
geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 5 
 

Wunsch- und Wahlrecht 
(1) Die Leistungsberechtigten haben das 

Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten 
verschiedener Träger zu wählen und Wünsche 
hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. 
Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entspro-
chen werden, sofern dies nicht mit unverhältnis-
mäßigen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht 
der Leistungsberechtigte die Erbringung einer 
in § 78 a genannten Leistung in einer Einrich-
tung, mit deren Träger keine Vereinbarungen 
nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur ent-
sprochen werden, wenn die Erbringung der Lei-
stung in dieser Einrichtung im Einzelfall oder 
nach Maßgabe des Hilfeplanes (§ 36) geboten 
ist." 

2. In § 36 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 

,,Wünschen die in Satz 1 genannten Personen 
die Erbringung einer in § 78 a genannten Lei-
stung in einer Einrichtung, mit deren Träger 
keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so 
soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn 
die Erbringung der Leistung in dieser Einrich-
tung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Ab-
satz 2 geboten ist." 

3. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: 

„Die §§ 78 a bis 78 g bleiben unberührt". 

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

c) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen. 

4. Nach § 78 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Dritter Abschnitt 
Vereinbarungen über Leistungsangebote, 

Entgelte und Qualitätsentwicklung 

§ 78 a 
Anwendungsbereich 

(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78 g gelten 
für die Erbringung von 

1. Leistungen für Betreuung und Unterkunft in 
einer sozialpädagogisch begleiteten Wohn-
form (§ 13 Abs. 3), 

2. Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für 
Mütter/Väter und Kinder (§ 19), 
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3. Leistungen zur Unterstützung bei notwendi-
ger Unterbringung des Kindes oder Jugend-
lichen zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 
Satz 2), 

4. Hilfe zur Erziehung 

a) in einer Tagesgruppe (§ 32), 

b) in einem Heim oder einer sonstigen be-
treuten Wohnform (§ 34) sowie 

c) in intensiver sozialpädagogischer Einzel-
betreuung (§ 35), sofern sie außerhalb der 
eigenen Familie erfolgt, 

5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche in 

a) anderen teilstationären Einrichtungen 
(§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Alternative 2), 

b) Einrichtungen über Tag und Nacht sowie 
sonstigen Wohnformen (§ 35 a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4), 

6. Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern 
diese den in den Nummern 4 und 5 genann-
ten Leistungen entspricht sowie 

7. Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern diese 
im Zusammenhang mit Leistungen nach den 
Nummern 4 bis 6 gewährt werden; § 39 
Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

(2) Landesrecht kann bestimmen, daß die 
§§ 38b bis 78 g auch für andere Leistungen nach 
diesem Buch sowie für vorläufige Maßnahmen 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
(§§ 42, 43) gelten. 

§ 78b 
Voraussetzungen für die Übernahme 

des Leistungsentgelts 

(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in 
einer Einrichtung erbracht, so ist der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme des 
Entgelts gegenüber dem Leistungsberechtigten 
verpflichtet, wenn mit dem Träger der Ein-
richtung oder seinem Verband Vereinbarungen 
über 

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsan-
gebote (Leistungsvereinbarung), 

2. differenzierte Entgelte für die Leistungsange-
bote und die betriebsnotwendigen Investitio-
nen (Entgeltvereinbarung) und 

3. Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung 
der Qualität der Leistungsangebote sowie 
über geeignete Maßnahmen zu ihrer Ge-
währleistung (Qualitätsentwicklungsverein-
barung) 

abgeschlossen worden sind. 

(2) Die Vereinbarungen sind mit den Trägern 
abzuschließen, die unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der 
Leistung geeignet sind. 
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(3) Ist eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 
nicht abgeschlossen, so ist der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe zur Übernahme des Lei-
stungsentgelts nur verpflichtet, wenn dies insbe-
sondere nach Maßgabe der Hilfeplanung (§ 36) 
im Einzelfall geboten ist. 

§ 38 c 
Inhalt der Leistungs- 

und Entgeltvereinbarungen 

(1) Die Leistungsvereinbarung muß die we-
sentlichen Leistungsmerkmale, insbesondere 

1. Art, Ziel und Qualität des Leistungsangebots, 

2. den in der Einrichtung zu betreuenden Per-
sonenkreis, 

3. die erforderliche sächliche und personelle 
Ausstattung, 

4. die Qualifikation des Personals sowie 

5. die betriebsnotwendigen Anlagen der Ein-
richtung 

festlegen. In die Vereinbarung ist aufzunehmen, 
unter welchen Voraussetzungen der Träger der 
Einrichtung sich zur Erbringung von Leistungen 
verpflichtet. Der Träger muß gewährleisten, daß 
die Leistungsangebote zur Erbringung von Lei-
stungen nach § 78 a Abs. 1 geeignet sowie aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. 

(2) Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein. 
Grundlage der Entgeltvereinbarung sind die 
in der Leistungs- und der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung festgelegten Leistungs- und 
Qualitätsmerkmale. Eine Erhöhung der Vergü-
tung für Investitionen kann nur dann verlangt 
werden, wenn der zuständige Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe der Investitionsmaßnahme 
vorher zugestimmt hat. Förderungen aus öffent-
lichen Mitteln sind anzurechnen. 

§ 78d 
Vereinbarungszeitraum 

(1) Die Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 sind 
für einen zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungs-
zeitraum) abzuschließen. Nachträgliche Aus-
gleiche sind nicht zulässig. 

(2) Die Vereinbarungen treten zu dem darin 
bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein Zeit-
punkt nicht bestimmt, so werden die Vereinba-
rungen mit dem Tage ihres Abschlusses wirk-
sam. Eine Vereinbarung, die vor diesen Zeit-
punkt zurückwirkt, ist nicht zulässig; dies gilt 
nicht für Vereinbarungen vor der Schiedsstelle 
für die Zeit ab Eingang des Antrages bei der 
Schiedsstelle. Nach Ablauf des Vereinbarungs-
zeitraums gelten die vereinbarten Vergütungen 
bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen 
weiter. 

(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Ver-
änderungen der Annahmen, die der Entgeltver- 
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einbarung zugrunde lagen, sind die Entgelte auf 
Verlangen einer Vertragspartei für den laufen-
den Vereinbarungszeitraum neu zu verhandeln. 
Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(4) Vereinbarungen über die Erbringung von 
Leistungen nach § 78a Abs. 1, die vor dem 1. Ja-
nuar 1999 abgeschlossen worden sind, gelten 
bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen 
weiter. 

§ 78 e 

Örtliche Zuständigkeit für den Abschluß 
von Vereinbarungen 

(1) Soweit Landesrecht nicht etwas anderes 
bestimmt, ist für den Abschluß von Vereinba-
rungen nach § 78b Abs. 1 der örtliche Träger 
der Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich die 
Einrichtung gelegen ist. Die von diesem Träger 
abgeschlossenen Vereinbarungen sind für alle 
örtlichen Träger bindend. 

(2) Werden in der Einrichtung Leistungen er-
bracht, für deren Gewährung überwiegend ein 
anderer örtlicher Träger zuständig ist, so hat 
der nach Absatz 1 zuständige Träger diesen Trä-
ger zu hören. 

(3) Die kommunalen Spitzenverbände auf 
Landesebene und die Verbände der Träger der 
freien Jugendhilfe sowie die Vereinigungen 
sonstiger Leistungserbringer im jeweiligen 
Land können regionale oder landesweite Kom-
missionen bilden. Die Kommissionen können im 
Auftrag der Mitglieder der in Satz 1 genannten 
Verbände und Vereinigungen Vereinbarungen 
nach § 78 b Abs. 1 schließen. Landesrecht kann 
die Beteiligung der für die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zuständi-
gen Behörde vorsehen. 

§ 78f 

Rahmenverträge 

Die kommunalen Spitzenverbände auf Lan
-desebene schließen mit den Verbänden der Trä-

ger der freien Jugendhilfe und den Vereinigun-
gen sonstiger Leistungserbringer auf L andes-
ebene Rahmenverträge über den Inhalt der Ver-
einbarungen nach § 78b Abs. 1. Die für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 85 Abs. 2 
Nr. 5 und 6 zuständigen Behörden sind zu betei-
ligen. 

§ 78 g 

Schiedsstelle 

(1) In den Ländern sind Schiedsstellen für 
Streit- und Konfliktfälle einzurichten. Sie sind 
mit einem unparteiischen Vorsitzenden und mit 
einer gleichen Zahl von Vertretern der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe sowie von Vertre-
tern der Träger der Einrichtungen zu besetzen. 
Der Zeitaufwand der Mitglieder ist zu entschä-
digen, bare Auslagen sind zu erstatten. Für die 
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Inanspruchnahme der Schiedsstellen können 
Gebühren erhoben werden. 

(2) Kommt eine Vereinbarung nach § 78 b 
Abs. 1 innerhalb von sechs Wochen nicht zu-
stande, nachdem eine Partei schriftlich zu Ver-
handlungen aufgefordert hat, so entscheidet die 
Schiedsstelle auf Antrag einer Partei unverzüg-
lich über die Gegenstände, über die keine Eini-
gung erreicht werden konnte. Gegen die Ent-
scheidung ist der Rechtsweg zu den Verwal-
tungsgerichten gegeben. Die Klage richtet sich 
gegen eine der beiden Vertragsparteien, nicht 
gegen die Schiedsstelle. Einer Nachprüfung der 
Entscheidung in einem Vorverfahren bedarf es 
nicht. 

(3) Entscheidungen der Schiedsstelle treten 
zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kra ft. 
Wird ein Zeitpunkt für das Inkrafttreten nicht 
bestimmt, so werden die Festsetzungen der 
Schiedsstelle mit dem Tag wirksam, an dem der 
Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. 
Die Festsetzung einer Vergütung, die vor diesen 
Zeitpunkt zurückwirkt, ist nicht zulässig. Im 
übrigen gilt § 78 d Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 ent-
sprechend. 

(4) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu be-
stimmen über 

1. die Errichtung der Schiedsstellen, 

2. die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer und 
die Amtsführung ihrer Mitglieder, 

3. die Erstattung der baren Auslagen und die 
Entschädigung für ihren Zeitaufwand, 

4. die Geschäftsführung, das Verfahren, die Er-
hebung und die Höhe der Gebühren sowie 
die Verteilung der Kosten und 

5. die Rechtsaufsicht." 

5. In der Überschrift vor § 79 werden die Wörter 
„Dritter Abschnitt" durch die Wörter „Vierter 
Abschnitt" ersetzt. 

6. § 86 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

„An die Stelle der Eltern tritt die Mutter, 
wenn und solange die Vaterschaft nicht 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt 
ist." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

b) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Für Leistungen an  Kinder oder Ju-
gendliche, die um Asyl nachsuchen oder 
einen Asylantrag gestellt haben, ist der ört-
liche Träger zuständig, in dessen Bereich sich 
die Person vor Beginn der Leistung tatsäch-
lich aufhält; geht der Leistungsgewährung 
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eine Inobhutnahme voraus, so bleibt die nach 
§ 87 begründete Zuständigkeit bestehen. Un-
terliegt die Person einem Verteilungsverfah-
ren, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit 
nach der Zuweisungsentscheidung der zu-
ständigen Landesbehörde; bis zur Zuwei-
sungsentscheidung gilt Satz 1 entsprechend. 
Die nach Satz 1 oder 2 begründete örtliche 
Zuständigkeit bleibt auch nach Abschluß des 
Asylverfahrens so lange bestehen, bis die für 
die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit 
maßgebliche Person einen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bereich eines anderen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe begründet. Eine 
Unterbrechung der Leistung von bis zu drei 
Monaten bleibt außer Betracht." 

7. In § 87c Abs. S Satz 2 wird die Angabe „§ 86d" 
durch die Angabe „§ 86 c" ersetzt. 

8. In § 89b wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Eine nach Absatz 1 oder 2 begründete 
Pflicht zur Kostenerstattung bleibt bestehen, 
wenn und solange nach der Inobhutnahme Lei-
stungen aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 
Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 gewährt werden." 

9. § 89 d wird wie folgt gefaßt: 

„§ 89d 

Kostenerstattung bei Gewährung 
von Jugendhilfe nach der Einreise 

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufwendet, 
sind vom Land zu erstatten, wenn 

1. innerhalb eines Monats nach der Einreise 
eines jungen Menschen oder eines Leistungs-
berechtigten nach § 19 Jugendhilfe gewährt 
wird und 

2. sich die örtliche Zuständigkeit nach dem tat-
sächlichen Aufenthalt dieser Person oder 
nach der Zuweisungsentscheidung der zu-
ständigen Landesbehörde richtet. 

Als Tag der Einreise gilt der Tag des Grenzüber-
tritts, sofern dieser amtlich festgestellt wurde 
oder der Tag, an  dem der Aufenthalt im Inland 
erstmals festgestellt wurde, andernfalls der Tag 
der ersten Vorsprache bei einem Jugendamt. 
Die Erstattungspflicht nach Satz 1 bleibt unbe-
rührt, wenn die Person um Asyl nachsucht oder 
einen Asylantrag stellt. 

(2) Ist die Person im Inland geboren, so ist das 
Land erstattungspflichtig, in dessen Bereich die 
Person geboren ist. 

(3) Ist die Person im Ausland geboren, so wird 
das erstattungspflichtige Land auf der Grund-
lage eines Belastungsvergleichs vom Bundes-
verwaltungsamt bestimmt. Maßgeblich ist die 
Belastung, die sich pro Einwohner im vergange-
nen Haushaltsjahr 

1. durch die Erstattung von Kosten nach dieser 
Vorschrift und 
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Entwurf Beschlüsse des 11. Ausschusses 

2. die Gewährung von Leistungen für Deutsche 
im Ausland durch die überörtlichen Träger 
im Bereich des jeweiligen Landes nach Maß-
gabe von § 6 Abs. 3, § 85 Abs. 2 Nr. 9 

ergeben hat. 

(4) Die Verpflichtung zur Erstattung der auf-
gewendeten Kosten entfällt, wenn inzwischen 
für einen zusammenhängenden Zeitraum von 
drei Monaten Jugendhilfe nicht zu gewähren 
war. 

(5) Kostenerstattungsansprüche nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 gehen Ansprüchen nach §§ 89 bis 
89c und 89e vor." 

10. § 89 g wird wie folgt gefaßt: 

„§ 89g 

Landesrechtsvorbehalt 

Durch Landesrecht können die Aufgaben des 
Landes und des überörtlichen Trägers nach die-
sem Abschnitt auf andere Körperschaften des 
öffentlichen Rechts übertragen werden." 

11. Nach § 89 g wird folgender § 89 h eingefügt: 

„§ 89h 

Übergangsvorschrift 

(1) Für die Erstattung von Kosten für Maßnah-
men der Jugendhilfe nach der Einreise gemäß 
§ 89 d, die vor dem 1. Juli 1998 begonnen haben, 
gilt die nachfolgende Übergangsvorschrift. 

(2) Kosten, für deren Erstattung das Bundes-
verwaltungsamt vor dem 1. Juli 1998 einen er-
stattungspflichtigen überörtlichen Träger be-
stimmt hat, sind nach den bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Vorschriften zu erstatten. Er-
folgt die Bestimmung nach dem 30. Juni 1998, so 
sind § 86 Abs. 7, § 89 b Abs. 3, §§ 89 d, 89 g in 
der ab dem 1. Juli 1998 geltenden Fassung anzu-
wenden." 

Artikel 3 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Dem § 231 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
- Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 
1990 I S. 1337), das zuletzt durch ... geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Selbständig tätige Handwerker, die aufgrund 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung der H and-
werksordnung und anderer handwerksrechtlicher 
Vorschriften vom 31. März 1998 (BGBl. I S. 96) am 
1. April 1998 versicherungspflichtig geworden sind, 
werden auf Antrag von der Versicherungspflicht als 
selbständig tätige H andwerker befreit, wenn sie 

1. vor dem 1. April 1998 das 50. Lebensjahr vollen-
det hatten oder 
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Entwurf 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

2. mit einem öffentlichen oder privaten Versiche-
rungsunternehmen für sich und ihre Hinterblie-
benen einen Versicherungsvertrag für den Fall 
des Todes und des Erlebens des 65. oder eines 
niedrigeren Lebensjahres mit Wirkung vom 
1. April 1998 oder früher abgeschlossen haben 
und für diese Versicherung mindestens ebenso-
viel aufwenden, wie sie Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu zahlen hätten. 

Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 1998 
gestellt werden. Die Be freiung erfolgt mit Wirkung 
vom 1. April 1998 an." 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft, soweit in den folgenden Absätzen 
nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1998 
in Kraft. 

(3) Artikel 2 Nr. 1 bis 5 (§§ 5, 36, 77, 78a bis 78 g 
SGB VIII) tritt am 1. Januar 1999, Artikel 2 Nr. 6 
bis 11 (§§ 86, 87c, 89b, 89d, 89g, 89h SGB VIII) tritt 
am 1. Juli 1998 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Andrea Fischer (Berlin) 

A. Allgemeiner Teil 

I. Beratungsverlauf 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates auf der Druck-
sache 13/8941 ist in der 219. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 12. Februar 1998 an den Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung zur federführenden Be-
ratung und den Ausschuß für Ausschuß für Fami lie, 
Senioren, Frauen und Jugend, den Ausschuß für Ge-
sundheit und den Ausschuß für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung, Technologie und Technikfolgen-
abschätzung zur Mitberatung überwiesen worden. 

Der Gesetzentwurf der Gruppe der PDS auf der 
Drucksache 13/5002 ist in der 139. Sitzung des Deut-
schen Bundestages am 15. November 1996 an den 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung zur federfüh-
renden Beratung und den Ausschuß für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, den Ausschuß für Ge-
sundheit und den Haushaltsausschuß zur Mitbera-
tung überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat in seiner Sitzung am 4. März 1998 mit den 
Stimmen der Mitglieder der Fraktionen CDU/CSU, 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F.D.P. bei Ent-
haltung der Gruppe der PDS die Annahme des Ge-
setzentwurfs auf der Drucksache 13/8941 unter Ein-
beziehung des Änderungsantrags der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. empfohlen. Dem Änderungsan-
trag, der sich auf Änderungen des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - be-
zieht, stimmte der Ausschuß mit den Stimmen der 
Mitglieder der Fraktionen CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 
der Gruppe der PDS zu. 

In seiner Sitzung am 12. März 1997 hat der Ausschuß 
mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 
Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Gruppe der PDS bei einigen Enthaltungen 
aus der Fraktion der SPD die Ablehnung des Gesetz-
entwurfs auf Drucksache 13/5002 empfohlen. 

Der Ausschuß für Gesundheit hat auf eine Mitbera-
tung der Vorlage auf Drucksache 13/8941 verzichtet. 
In seiner 105. Sitzung am 12. November 1997 hat der 
Ausschuß den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/5002 
mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen 
CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
F.D.P. gegen die Stimme des Mitglieds der Gruppe 
der PDS abgelehnt. 

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, 
Technologie und Technikfolgenabschätzung hat in 
seiner Sitzung am 4. März 1998 dem Gesetzentwurf 
auf Drucksache 13/8941 einstimmig zugestimmt. Den 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 

F.D.P., der sich auf Änderungen des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - be-
zieht (Ausschußdrucksache 1330 des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung), hat der Ausschuß nicht 
beraten. 

Der Haushaltsausschuß hat in seiner Sitzung am 
15. Januar 1997 mit den Stimmen der Mitglieder der 
Koalitionsfraktionen und der Fraktion der SPD bei 
Enthaltung der Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und gegen die Stimmen der Mitglie-
der der Gruppe der PDS empfohlen, den Gesetzent-
wurf auf Drucksache 13/5002 abzulehnen. 

Der federführende Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 
13/8941 in seiner 124. Sitzung am 4. März 1998 erst-
malig beraten, die Beratungen in seiner 126. Sitzung 
am 25. März 1998 fortgesetzt und in seiner 127. Sit-
zung am 1. April 1998 abgeschlossen. Die Koali-
tionsfraktionen brachten auf Ausschußdrucksache 
1330 einen Änderungsantrag ein, der sich auf Ände-
rungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kin-
der- und Jugendhilfe - bezog. Ein weiterer Ände-
rungsantrag, der eine bef ristete Übergangsregelung 
zur Einführung der Rentenversicherungspflicht für 
selbständig tätige Gerüstbauer enthielt, wurde von 
den Koalitionsfraktionen in der abschließenden Sit-
zung am 1. April 1998 auf Ausschußdrucksache 1379 
eingebracht. 

Im Ergebnis seiner Beratungen empfahl der Aus-
schuß mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktio-
nen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und F.D.P. bei Enthaltung des Mitglieds der Gruppe 
der PDS die beiden Änderungsanträge auf Aus-
schußdrucksachen 1330 und 1379 anzunehmen. Er 
empfahl mit dem gleichen Abstimmungsergebnis, 
den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/8941 in der 
aus der vorstehenden Zusammenstellung ersicht-
lichen geänderten Fassung anzunehmen. 

Den Gesetzentwurf der Gruppe der PDS auf Druck-
sache 13/5002 hat der Ausschuß in seiner 118. Sit-
zung am 12. November 1997 beraten und die Bera-
tungen in seiner 127. Sitzung am 1. April 1998 fortge-
setzt und abgeschlossen. Er hat den Gesetzentwurf 
mit den Stimmen der Mitglieder der Koalitionsfrak-
tionen und der Fraktion der SPD bei Enthaltung der 
Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimme des Mitglieds der Gruppe der PDS 
abgelehnt. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

a) Mit dem Gesetzentwurf soll durch eine ausdrück-
liche Regelung im Achten Kapitel SGB XI zur 
Pflegevergütung die Möglichkeit der Pflegeein-
richtungen zur Refinanzierung der Ausbildungs- 
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vergütungen über die Vergütungssätze für allge-
meine Pflegeleistungen verbessert werden. 

b) Der Gesetzentwurf sieht verschiedene Änderun-
gen im Elften Buch Sozialgesetzbuch - Soziale 
Pflegeversicherung -, im Bundessozialhilfegesetz 
und im Fünften Buch Sozialgesetzbuch - Gesetz-
liche Krankenversicherung - vor, in deren Ergeb-
nis u. a. Pflegebedürftige, die keinen täglichen 
Hilfe- und Pflegebedarf aufweisen, Zugang zu den 
Leistungen der Pflegeversicherung erhalten und 
die Pflegekassen an den Kosten der pflegerischen 
Maßnahmen, die in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe erbracht werden, in angemessenem Um-
fang beteiligt werden sollen. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die beiden Druck-
sachen verwiesen. 

III. Ausschußberatungen 

Der Vertreter des Bundesrats erläuterte den Gesetz-
entwurf auf Drucksache 13/8941 und wies darauf 
hin, daß sich in Deutschland ca. 35 000 Menschen in 
einer Altenpflege-Ausbildung befänden. Das Pro-
blem der Refinanzierung habe sich bis zur Einfüh-
rung der Pflegeversicherung nicht gestellt. Eine 
Regelung sei unumgänglich. Bis auf das Mitglied der 
Gruppe der PDS war sich der Ausschuß darüber 
einig, daß dieser vom Bundesrat eingebrachte Ge-
setzentwurf, mit dem die Möglichkeit der Pflegeein-
richtungen zur Refinanzierung der Ausbildungsver-
gütungen über die Vergütungssätze für allgemeine 
Pflegeleistungen verbessert werden so ll, sinnvoll und 
notwendig ist. Auch die von den Koalitionsfraktionen 
eingebrachten Änderungsanträge auf den Ausschuß-
drucksachen 1330 und 1379 fanden - bis auf das Mit-
glied der Gruppe der PDS - breite Zustimmung. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. erklärten, die Pflegeversicherung als fünfte 
Säule der Sozialversicherung habe sich insgesamt 
gut bewährt. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 
auf Drucksache 13/8941 werde die notwendige 
Rechtsgrundlage für eine Refinanzierung der Aus-
bildungsvergütungen in der Altenpflege über die 
Pflegesätze geschaffen. Die Einbeziehung von Ände-
rungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kin-
der- und Jugendhilfe - diene der Neuordnung der 
Rechtsgrundlagen für die Finanzierung von Jugend-
hilfeleistungen und der Verbesserung des Verfahrens 
der Kostenerstattung bei Maßnahmen der Jugend-
hilfe für Personen, die in das Bundesgebiet einreisen, 
dort  aber keinen gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Der zusätzliche Änderungsantrag auf Ausschuß-
drucksache 1379 enthalte eine bef ristete Übergangs-
regelung, deren Notwendigkeit durch eine Einbezie-
hung der selbständigen Gerüstbauer in die gesetz-
liche Rentenversicherung seit dem 1. Januar 1998 
entstanden sei. Der von der Gruppe der PDS einge-
brachte Gesetzentwurf auf Drucksache 13/5002 vom 
Juni 1996 sei durch die positiven Erfahrungen mit 
der Pflegeversicherung inzwischen nicht mehr ak-
tuell und im Sinne der Beitragsstabilität der Pflege-
versicherung auch nichtfinanzierbar. Er werde daher 
abgelehnt. 

Auch die Mitglieder der Fraktion der SPD unter-
stützten den vom Bundesrat eingebrachten Gesetz-
entwurf als notwendig und sinnvoll. Die von den 
Koalitionsfraktionen eingebrachten Änderungen zu 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe - (Ausschußdrucksache 1330) und zum 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Ausschußdrucksache 1379) seien 
ebenfalls erforderlich. Gleichzeitig machten sie jedoch 
deutlich, daß die in dem Entschließungsantrag zu 
dem Ersten Bericht über die Entwicklung der Pflege-
versicherung (siehe Drucksache 13/10312 S. 9ff.) vor-
geschlagenen Verbesserungen dringend erforderlich 
seien, um die Pflegeversicherung im Interesse der 
Pflegebedürftigen funktionsfähiger zu gestalten. 
Dem Gesetzentwurf der Gruppe der PDS könne 
schon deshalb nicht zugestimmt werden, weil er For-
derungen beinhalte, die nicht finanzierbar seien. 

Die Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN betonten, mit dem Gesetzentwurf des Bundes-
rats auf Drucksache 13/8941 würden die nach lan-
desrechtlichen Rechtsvorschriften erhobenen Umla-
gen pflegesatzfähig gemacht. Dies sei eine notwen-
dige Maßnahme zur Finanzierung der Ausbildung in 
der Altenpflege und werde daher unterstützt. Auch 
die beiden von der Koalition vorgelegten Änderungs-
anträge würden als notwendig akzeptiert. Der Ge-
setzentwurf der Gruppe der PDS enthalte zwar mög-
liche Ansatzpunkte für Korrekturen der Pflegever-
sicherung, bei der Abstimmung wolle sich die Frak-
tion jedoch enthalten, da eigene Vorstellungen zu 
notwendigen Verbesserungen im Bereich der Pflege-
versicherung existierten. 

Die Mitglieder der Gruppe der PDS bedauerten, daß 
der von ihnen vorgelegte Gesetzentwurf, mit dem 
Wege zur Sicherung der ursprünglich von der Koali-
tion propagierten Ziele der Pflegeversicherung eröff-
net werden sollten, nicht auf eine entsprechende Re-
sonanz im Ausschuß stieß. Vor allem in dem Punkt, in 
dem es um die Einführung einer Pflegestufe „0" 
geht, die mit einem Mindestpflegegeld verbunden 
sein soll. Das Argument der fehlenden Finanzierbar-
keit sei nicht stichhaltig. Die Gruppe der PDS halte 
nach wie vor grundlegende Korrekturen des Pflege-
versicherungsgesetzes für notwendig, insbesondere 
deshalb, weil die Pflegeversicherung langfristig wir-
kende und faktische Verschlechterungen für das ge-
samte Sozialversicherungssystem hervorgerufen habe. 

B. Besonderer Teil 

Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird - so-
weit sie im Verlauf der Ausschußberatungen nicht 
geändert oder ergänzt wurden - auf den Gesetzent-
wurf auf Drucksache 13/8941 verwiesen. Hinsichtlich 
der vom Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
geänderten oder neu eingefügten Vorschriften ist fol-
gendes zu bemerken: 

Zu Artikel 1 

Die Ergänzung der Überschrift und die neue Über

-

schrift für den Artikel 1 sind Folgeänderungen auf

-

grund der Einbeziehung von Änderungen des Achten 
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Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - 
und des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in den 
Gesetzentwurf. 

Zu Artikel 2 

Die Änderungen des Achten Buches Sozialgesetz-
buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) betref-
fen zwei Regelungsbereiche, 

- die Neuordnung der Rechtsgrundlagen für die Fi-
nanzierung von Jugendhilfeleistungen (Nummer 1 
bis Nummer 5), 

- die Verbesserung des Verfahrens der Kostenerstat-
tung bei Maßnahmen der Jugendhilfe für Perso-
nen, die in das Bundesgebiet einreisen, do rt  aber 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt haben (Num-
mer 6 bis 11). 

Zu den Nummern 1 bis 5 

Nach dem Vorbild der Regelungen im Bereich der 
Pflegeversicherung (SGB XI) sowie des Bundesso-
zialhilfegesetzes (§ 93 ff. BSHG) sollen auch für den 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe die Rechts-
grundlagen für die Finanzierung von Leistungen in 
Einrichtungen neu geregelt werden. 

Zentrale Elemente der Neuregelung sind: 

- die Begrenzung der Kostenübernahme durch das 
Jugendamt im Einzelfall auf solche Einrichtungen, 
mit denen vorab Vereinbarungen über die Lei-
stungsinhalte, die Entgelte und die Grundsätze 
der Qualitätsentwicklung abgeschlossen worden 
sind, 

- der Abschluß der Vereinbarungen für die Zukunft 
(Prospektivität), 

- die Einführung eines Schiedsstellenverfahrens für 
die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den 
Trägern von Einrichtungen und den Kostenträ-
gern. 

Die Formulierungsvorschläge gehen auf die Ergeb-
nisse einer Arbeitsgruppe beim Deutschen Verein für 
öffentliche und p rivate Fürsorge zurück, an der Ver-
treter des Bundes, der kommunalen Spitzenverbände 
und der Freien Wohlfahrtspflege beteiligt waren. 
Diese Ergebnisse sind daraufhin in mehreren Bera-
tungen zwischen Bund und Ländern einvernehmlich 
weiterentwickelt worden. 

Ziel der Neuregelung ist die Dämpfung der Kosten-
entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe, insbe-
sondere im Bereich der stationären und teilstationä-
ren Leistungen, die Schaffung einer stärkeren Trans-
parenz von Kosten und Leistungen sowie die Verbes-
serung der Effizienz der eingesetzten Mittel. 

Bei der Übernahme von Grundelementen der Ent-
geltfinanzierung aus dem Bereich der Sozialhilfe war 
den spezifischen Anforderungen der Kinder- und 
Jugendhilfe Rechnung zu tragen. Anders als im Be-
reich der Hilfen in besonderen Lebenslagen, wo die 
Notwendigkeit einer Hilfe in der Regel an einer klar 
diagnostizierbaren Beeinträchtigung festgemacht 
wird, hat die Jugendhilfe davon Abstand genommen, 
einen Bedarf an Hilfe zur Erziehung an  einer Typolo

-

gie von Symptomen des jungen Menschen festzuma-
chen (z. B. „Verwahrlosung"). Derartige Kategorien 
behindern als Festschreibung die Entwicklung eines 
jungen Menschen, weil sie an Defiziten und nicht an 
Entwicklungspotentialen orientiert sind und weil sie 
außer acht lassen, daß die Ursachen von Problemen 
nicht in Persönlichkeitsmerkmalen des jungen Men-
schen, sondern in der Situation der gesamten Familie 
und ihres Umfeldes zu sehen sind. Hilfe zur Erzie-
hung ist auf Ziele in der Zukunft bezogen. Sie beruht 
auf Prognosen dazu, welche Hilfen geeignet und not-
wendig sind, um Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit 
zu unterstützen und junge Menschen in ihrer Ent-
wicklung zu fördern. Sie ist für eine Übergangszeit 
geplant und prinzipiell offen für Veränderungen. 
Diese Sichtweise, die die Kinder- und Jugendhilfe im 
Laufe ihrer Entwicklung gewonnen hat, führte zu 
einer weitgehenden Abschaffung von Spezialeinrich-
tungen, z. B. den früheren Erziehungsheimen. Die 
Festschreibung von Kategorien von Hilfeempfängern 
oder Einrichtungen im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe stünde im Widerspruch zu diesen fach-
lichen Grundsätzen. 

Zentrales Steuerungsinstrument für die Vorbereitung 
und Gewährung einer Hilfe zur Erziehung im Bereich 
der Jugendhilfe ist der Hilfeplan (§ 36 SGB VIII). Er 
sichert die Zusammenarbeit von Fachkräften des 
Kostenträgers und den Fachkräften der Einrichtun-
gen mit den betroffenen jungen Menschen und ihren 
Eltern. Aus dieser Zusammenarbeit gewinnt das 
Jugendamt eine gute Kenntnis über die Arbeitsweise 
der einzelnen Einrichtungen. Sie verschafft ihm da-
mit wichtige Grundlagen für die Feststellung der Eig-
nung dieser Einrichtung in künftigen Fällen. Damit 
stellt die individuelle Hilfeplanung das zentrale In-
strument für die Angebotssteuerung in der Jugend-
hilfe dar. 

Die Hilfeplanung ist darüber hinaus das zentrale Ele-
ment, um über die jewei lige Fortschreibung auch 
einem sich ändernden Hilfebedarf Rechnung zu tra-
gen und damit die Anfangsentscheidung zu korrigie-
ren. Die Korrektur des Hilfeplanes trägt aber nicht 
nur einem sich verändernden Bedarf Rechnung, sie 
ist darüber hinaus auch das zentrale Element, um 
durch die Überleitung in eine andere Hilfeform oder 
eine relativ zügige Beendigung der Maßnahme 
Kosten zu senken. Vor dem Hintergrund dieser Über-
legungen kann eine Einrichtung mit höherem Pflege-
satz im Bereich der Jugendhilfe im Ergebnis billiger 
sein, als eine Einrichtung mit niedrigerem Pflegesatz, 
wenn die teurere Einrichtung in kürzerer Zeit Erfolge 
erzielt. Dies bedeutet, daß neben der Höhe des 
Pflegesatzes in der Jugendhilfe vor allem auch der 
Dauer der Maßnahme bzw. ihrer flexiblen Anpas-
sung zentrale Bedeutung zukommt. 

Zu Nummer 1 (§ 5) 

Voraussetzung für die Übernahme des Leistungsent-
gelts im Einzelfall ist künftig bei den in § 78a aufge-
zählten Leistungen der vorhergehende Abschluß von 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsver-
einbarungen nach § 78 b. Andernfalls ist der zustän-
dige Träger der öffentlichen Jugendhilfe nur nach 
Maßgabe von § 78b Abs. 3 zur Übernahme des Lei- 
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stungsentgelts verpflichtet. Diese Regelung muß 
auch bei der Ausgestaltung des Wunsch- und Wahl-
rechts Berücksichtigung finden, damit dessen Aus-
übung im Einzelfall nicht das Kostenrisiko auf den 
Leistungsberechtigten verlagert. 

Zu Nummer 2 (§ 36) 

Anpassung der Regelung zum Wunsch- und Wahl-
recht an die modifizierte Grundregelung in § 5 (Num-
mer 1). 

Zu Nummer 3 (§ 33) 

Folgeänderung zur Einfügung des neuen Dritten Ab-
schnitts (§§ 78 a bis 78 g) sowie Streichung der durch 
Zeitablauf obsolet gewordenen Absätze 2 und 3. 

Zu Nummer 4 (§§ 38a bis 78g) 

Durch die in diesem Abschnitt zusammengefaßten 
Regelungen werden nach dem Vorbild der §§ 93 ff. 
BSHG bundesrechtliche Rahmenregelungen über 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsver-
einbarungen eingeführt, die den spezifischen Bedin-
gungen der Kinder- und Jugendhilfe Rechnung tra-
gen. Wie dies bereits im Bundessozialhilfegesetz zu-
letzt im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Sozial-
hilferechts vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1088) gere-
gelt worden ist, so wird nun auch für den Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe die Vereinbarung von 
Pflegesätzen auf eine neue Finanzierungsgrundlage 
gestellt. Dabei wird das bisher weitgehend prakti-
zierte Selbstkostendeckungsprinzip durch ein Sy-
stem leistungsgerechter Entgelte abgelöst. Vorge-
schrieben wird, daß die Vereinbarungen für einen 
zukünftigen Zeitraum (prospektiv) abzuschließen 
sind. Voraussetzung für die Kostenübernahme im 
Einzelfall ist der Abschluß von Vereinbarungen über 
die Leistungsinhalte, die zu übernehmenden Ent-
gelte sowie die Grundsätze der Qualitätsentwick-
lung. Für den Konfliktfall wird nach dem Vorbild des 
Bundessozialhilfegesetzes ein Schiedsstellenverfah-
ren eingeführt. Die Regelungen sollen zeitgleich mit 
denen des Gesetzes zur Reform des Sozialhilferechts 
am 1. Januar 1999 in Kraft treten. 

Aus systematischen Gründen und im Hinblick auf 
den Regelungsumfang wurde als Standort nicht mehr 
§ 77, sondern ein eigener Abschnitt gewählt. Im Ge-
gensatz zu § 77 beziehen sich die Rahmenregelun-
gen nicht mehr ausschließlich auf die Zusammen-
arbeit von Trägern der öffentlichen mit Trägern der 
freien Jugendhilfe. Wie in §§ 93ff BSHG werden 
auch die Einrichtungen der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe selbst, die der Gemeinden ohne eigenes 
Jugendamt sowie der privat-gewerblichen Träger 
einbezogen. 

Zu 78a 

Der Anwendungsbereich für die bundesrechtlichen 
Rahmenvorschriften über Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen wird auf teil-
stationäre und stationäre Leistungen begrenzt, 
gleichzeitig wird den Ländern die Möglichkeit eröff-
net, weitere Leistungen in den Anwendungsbereich 
einzubeziehen. Die Regelung trägt den regional un

-

terschiedlich entwickelten Angebots- und Finanzie-
rungsstrukturen insbesondere im Bereich ambulanter 
Formen der Hilfe zur Erziehung und vorläufiger 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen Rechnung. Im übrigen gilt die generelle Ver-
pflichtung, Vereinbarungen über die Höhe der 
Kosten der Inanspruchnahme zwischen der öffent-
lichen und der freien Jugendhilfe anzustreben, un-
verändert fort  (§ 77). Das Verhältnis zur Förderungs-
finanzierung (§ 74) bleibt unberührt. 

Zu 78b 

Die Vorschrift regelt in Anlehnung an § 93 Abs. 2 
Satz 1 BSHG die Voraussetzungen für die Übernah-
me von Leistungsentgelten im Einzelfall. Sie macht 
diese Übernahme im Regelfall vom vorangehenden 
Abschluß von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsent-
wicklungsvereinbarungen abhängig. Die Entwick-
lung und Gewährleistung qualitativer Standards im 
Bereich der Jugendhilfe ist von hoher fachpolitischer 
Bedeutung. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Ge-
währung einer möglichst am Bedarf orientierten und 
damit wirksamen Leistung, aber auch im Hinblick 
auf den gezielten Einsatz öffentlicher Mi ttel. Dabei 
erscheint es zweckmäßig, in den Leistungsvereinba-
rungen zwischen Struktur-, Verfahrens- und Ergeb-
nisqualität zu unterscheiden. 

Bei dem Bemühen um Entwicklung und -Gewährlei-
stung qualitativer Standards im Bereich der Jugend-
hilfe ist zu bedenken, daß ihre Arbeit durch einen 
höheren Grad an Komplexität gekennzeichnet ist, als 
z. B. die produktbezogenen Sichtweisen der Indu-
strie. Dies gilt sowohl für die unterschiedlichen Be-
trachtungsebenen von Qualität, die unterschied-
lichen Interessen der beteiligten Personen und Insti-
tutionen aber auch die Spezifika sozialpädagogischer 
Handlungsfelder. Der Entwurf verwendet deshalb 
nicht den im industriellen Bereich entwickelten Be-
griff „Qualitätssicherung", sondern gibt dem Begriff 
der „Qualitätsentwicklung" den Vorzug. Damit soll 
einerseits deutlich gemacht werden, daß Qualität in 
sozialpädagogischen Handlungsfeldern aus einem 
komplexen Bedingungsgefüge entsteht, in dem ver-
schiedene Faktoren in einer Wechselwirkung stehen 
und bei denen auch schwer faßbare subjektive Fak-
toren eine wichtige Bedeutung haben. Aufgrund die-
ser Komplexität erscheinen sozialtechnische Erwar-
tungsmuster, die darauf abzielen, Qualität durch 
sorgfältigen Instrumenteneinsatz in den Griff zu be-
kommen, für das Handlungsfeld Jugendhilfe ver-
fehlt. „Qualitätssicherung" setzt darüber hinaus eine 
bereits definie rte Qualität voraus. Demgegenüber 
verfügt der Bereich sozialer Arbeit über kein allge-
mein anerkanntes Verständnis von Qualität bzw. die 
dafür maßgeblichen Faktoren. Angemessen er-
scheint deshalb der Begriff „Qualitätsentwicklung", 
der deutlich zum Ausdruck bringt, daß die Sicherung 
von Qualität im Bereich der sozialen Arbeit ein stän-
diger Prozeß der (Weiter-)Entwicklung ist. Die we-
sentlichen Instrumente der Entwicklung und Ge-
währleistung fachlicher Qualität sind Beratung und 
Anleitung, die regelmäßige Supervision und Fortbil-
dung sowie eine systema tische Dokumentation der 
Entwicklung des Kindes bzw. des Jugendlichen. 



Drucksache 13/10330 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Zu diesen Maßnahmen gehören auch geeignete For-
men der Prüfung der Qualität (Struktur-, Prozeß-, Er-
gebnisqualität). Es ist grundsätzlich Aufgabe der Ein-
richtungsträger, Maßnahmen zur (Weiter-)Entwick-
lung der Qualität durchzuführen. Diese Maßnahmen 
sollen - auch im Hinblick auf die damit verbundenen 
Kosten - möglichst einfach in den pädagogischen 
Alltag zu integrieren sein. In diesem Zusammenhang 
werden daher vor allem Qualitätssicherungs- bzw. 
Selbstevaluierungsmaßnahmen in Frage kommen, 
die von den Teilbereichen bzw. Mitarbeiterteams 
selbst gesteuert (Selbstführung) werden können. 
Darüber hinausgehende Prüfungsrechte des örtli-
chen Trägers werden für den Fall zu vereinbaren 
sein, daß der Einrichtungsträger die Anforderungen 
zur Erbringung einer Betreuung in einer vereinbar-
ten Qualität nicht oder nicht mehr erfüllt. Dazu be-
darf es konkreter Anhaltspunkte (z. B. Beanstandun-
gen der Heimaufsicht). 

Die Vorschrift verpflichtet zum Abschluß solcher Ver-
einbarungen mit Trägern, die zur Erbringung der 
Leistung geeignet sind (Absatz 2). Ein wesentliches 
Kriterium für die Eignung ist die Erteilung der Be-
triebserlaubnis. Die Vorschrift regelt darüber hinaus 
die Übernahme von Leistungsentgelten in den Fäl-
len, in denen keine Vereinbarungen abgeschlossen 
worden sind (Absatz 3). 

Zu § 78c 

Die Vorschrift enthält nach dem Vorbild von § 93 a 
BSHG Rahmenvorgaben für den Inhalt der Lei-
stungsvereinbarungen (Absatz 1) sowie der Entgelt-
vereinbarungen (Absatz 2). Die Verpflichtung, den „zu 
betreuenden Personenkreis" zu benennen (Absatz 1 
Nr. 2), hat nicht zum Ziel, Spezialeinrichtungen oder 
spezielle Angebote zu schaffen, in denen besonders 
auffällige Jugendliche betreut werden sollen. Der 
Grundsatz leistungsgerechter Entgelte wurde § 93 
Abs. 2 a. F. BSHG bzw. § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB XI ent-
nommen. 

Zu § 78d 

Die Vorschrift regelt nach dem Vorbild von § 93 b 
BSHG nähere Einzelheiten über den Vereinbarungs-
zeitraum. Dabei steht der prospektive Charakter der 
Vereinbarungen im Vordergrund (Absatz 1). 

Nach Absatz 2 können Vereinbarungen grundsätz-
lich nicht mit Wirkung für die Vergangenheit, son-
dern nur für die Zukunft abgeschlossen werden. Eine 
Ausnahme gilt nur für die Fälle, in denen die Verein-
barungen vor der Schiedsstelle getroffen werden. 
Deshalb wird klargestellt, daß vereinbarte Vergütun-
gen auch nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums 
bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen weiter 
gelten. 

In Absatz 3 werden die Folgen des Wegfalls oder der 
Änderung der Geschäftsgrundlage geregelt. Im übri-
gen gilt § 59 SGB X. 

Absatz 4 enthält eine Übergangsregelung für Verein-
barungen, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts am 
1. Januar 1999 abgeschlossen worden sind. 

Zu § 78e 

Die Vorschrift regelt die örtliche Zuständigkeit für 
den Abschluß von Vereinbarungen. Die Regelung 
der Zuständigkeit wird den Ländern überlassen, 
hilfsweise wird an den örtlichen Träger der Jugend-
hilfe angeknüpft, in dessen Bereich die Einrichtung 
gelegen ist. Trotz einer zunehmenden Regionalisie-
rung des Leistungsangebots in der Jugendhilfe er-
bringen auch künftig Einrichtungen Leistungen an 

 Leistungsberechtigte bzw. deren Kinder oder Ju-
gendliche, die im Einzugsbereich anderer Jugend-
ämter ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben mit der 
Folge, daß diese für die Gewährung der Leistung zu-
ständig sind. Für diese Fälle wird zunächst Marge

-

stellt, daß der örtliche Träger am Ort der Einrichtung 
unabhängig vom Wohnort der Kinder und Jugend-
lichen bzw. deren Eltern für den Abschluß von Ver-
einbarungen zuständig ist (Absatz 1). 

In manchen Fällen werden Einrichtungen aber von 
diesem Träger nur in beschränktem Umfang in An-
spruch genommen. Für diesen Fa ll  wird sicherge-
stellt, daß der Träger der Jugendhilfe, der .überwie-
gend Leistungen in diesen Einrichtungen gewährt, 
auf die Gestaltung der Vereinbarungen Einfluß neh-
men kann (Absatz 2). 

Bereits in der bisherigen Praxis hat es sich als zweck-
mäßig erwiesen, wenn die Vereinbarungen nicht von 
den einzelnen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
bzw. den Trägern der jewei ligen Einrichtungen ge-
troffen werden, sondern deren jeweilige Spitzen-
bzw. Landesverbände diese Verhandlungen führen. 
Diese Praxis, die jeweils einen Auftrag der Mitglieder 
voraussetzt, wird auf eine rechtliche Grundlage ge-
stellt. Außerdem wird dem Landesrecht die Möglich-
keit eröffnet, die für die Beratung der Jugendämter 
und für die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen zu-
ständigen Behörden - dies sind in der Regel die L an

-desjugendämter - zu beteiligen (Absatz 3). 

Zu § 78f 

In der Praxis werden seit längerer Zeit zwischen den 
kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene 
und den Verbänden der Träger der freien Jugendhil-
fe auf Landesebene Rahmenverträge über den Inhalt 
von Pflegesatzvereinbarungen geschlossen. Diese 
Praxis erhält nunmehr entsprechend § 93 d Abs. 2 
BSHG eine gesetzliche Grundlage. Gegenstand der 
Rahmenverträge ist der Inhalt der Vereinbarungen 
nach § 78b. Vertragspartner sind künftig auch die 
Vereinigungen gewerblicher Träger von Einrichtun-
gen. Anders als in § 78 e wird wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung der Rahmenverträge die Beteili-
gung der Landesjugendämter als Mittler und sach-
verständige Behörden bundesrechtlich vorgeschrie-
ben. Für die Umsetzung in den Ländern Berlin, Bre-
men und Hamburg findet die Stadtstaatenklausel 
sinngemäß Anwendung (Artikel 22 KJHG). 

Zu § 78g 

Nach dem Vorbild von § 93b Abs. 1 Satz 2 und § 94 
BSHG wird auch im Bereich der Kinder- und Jugend

-

hilfe zur Lösung von Konflikten zwischen den Ver- 
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tragsparteien eine unabhängige Schiedsstelle einge-
führt. Durch die Zusammensetzung der Schiedsstel-
len soll erreicht werden, daß die Interessen der Ko-
stenträger und die Interessen der Träger von Einrich-
tungen gleichgewichtig vertreten werden. Im Hin-
blick darauf, daß - örtlich und regional unterschied-
lich - Einrichtungen auch von Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe selbst bzw. von kreisangehörigen 
Gemeinden betrieben werden, ist durch organisatori-
sche und personelle Maßnahmen dafür Sorge zu tra-
gen, daß deren Vertreter nicht Interessenkollisionen 
ausgesetzt werden und damit die vom Gesetzgeber 
gewollte Parität in der Schiedsstelle unterlaufen 
wird. 

Im Gegensatz zu § 94 BSHG werden die Landes-
regierungen ermächtigt, nicht nur die näheren Ver-
fahrensregelungen, sondern auch das Nähere über 
die Errichtung der Schiedsstellen durch Rechtsver-
ordnung zu regeln. 

Zu Nummer 5 (Überschrift vor § 79) 

Folgeänderung in der Systematik des Gesetzes durch 
die Einfügung eines neuen Dritten Abschnitts (§§ 78 a 
bis 78 g). 

Zu Nummer 6 (§ 86) 

Zu Buchstabe a 

Durch die Einfügung von Satz 2 wird verdeutlicht, 
daß es bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vaterschaft 
anerkannt ist, keinen Vater im Rechtssinn gibt. Des-
halb kann bis zu diesem Zeitpunkt nur an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Mutter angeknüpft wer-
den. 

Zu Buchstabe b 

Bereits § 86 Abs. 7 a. F. enthält eine spezielle Rege-
lung der örtlichen Zuständigkeit für Leistungen an 

 Personen, die um Asyl nachsuchen oder einen Asyl-
antrag gestellt haben. Die ausschließliche Anknüp-
fung der örtlichen Zuständigkeit an die Zuweisungs-
entscheidung der zuständigen Landesbehörde erfaßt 
jedoch nur Leistungen an  solche Kinder und Jugend-
liche, die einem Verteilungsverfahren nach §§ 44 ff. 
des Asylverfahrensgesetzes unterliegen. Kinder und 
Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, sowie andere Ausländer, die sich in 
einer Jugendhilfeeinrichtung befinden (§ 14 Abs. 2 
AsylVfG), werden davon jedoch nicht erfaßt. Mit der 
Anknüpfung der örtlichen Zuständigkeit an den tat-
sächlichen Aufenthalt vor Beginn der Leistung wird 
künftig auch für diesen Personenkreis eine Zustän-
digkeitsregelung geschaffen. Durch Satz 2 wird klar-
gestellt, daß die nach dieser Vorschrift begründete 
örtliche Zuständigkeit von der Dauer und dem Ab-
schluß des Asylverfahrens nicht berührt wird, ein Zu-
ständigkeitswechsel vielmehr nur durch einen Wech-
sel des gewöhnlichen Aufenthalts herbeigeführt 
wird. 

Zu Nummer 7 (§ 87 c) 

In der bisherigen Fassung wurde bei einem Zustän

-

digkeitswechsel im Interesse einer lückenlosen Auf

-

gabenerfüllung eine fortgesetzte Zuständigkeit des 
bisher tätigen Jugendamtes bis zur tatsächlichen 
Übernahme des neuen Jugendamtes nach § 86d be-
gründet. Diese Vorschrift knüpft die örtliche Zustän-
digkeit aber an den tatsächlichen Aufenthalt des Kin-
des oder Jugendlichen vor Beginn des Tätigwerdens 
an. Im Hinblick auf die grundsätzliche Anknüpfung 
der Zuständigkeit für die Beistandschaft an den ge-
wöhnlichen bzw. tatsächlichen Aufenthalt der Mutter 
(§ 87 c Abs. 1) erscheint es sachgerechter, für die fo rt

-dauernde Verpflichtung zum Tätigwerden nicht 
§ 86 d, sondern § 86 c heranzuziehen. Diese Regelung 
verpflichtet den bisher zuständigen örtlichen Träger 
zur Weiterführung der Tätigkeit, bis der nunmehr zu-
ständige örtliche Träger die Aufgabe übernimmt 

Zu Nummer 8 (§ 89b) 

Folgeänderung für die Kostenerstattung infolge der 
neu geregelten fortgesetzten Leistungszuständigkeit 
nach § 86 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 (Hilfegewährung 
im Anschluß an eine Inobhutnahme). 

Zu Nummer 9 (§ 89d) 

§ 89d SGB VIII ist auf der Grundlage der Beratungen 
in einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe inhaltlich und 
systematisch neu gefaßt worden. Diese Arbeitsgrup-
pe war im Januar 1997 eingesetzt und von der Ar-
beitsgemeinschaft der obersten Landesjugendbehör-
den bestätigt worden. Ihr Ziel war die Neufassung 
des § 89 d SGB VIII, um die Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung der Kostenerstattungsansprüche gegen-
über einzelnen überörtlichen Trägern der Jugend-
hilfe zu beseitigen. 

Im Unterschied zur geltenden Fassung wird die 
Kostenerstattungspflicht nunmehr unmi ttelbar den 
Ländern zugewiesen. Sie können diese Pflicht durch 
Landesrecht auch auf andere Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts (z. B. höhere Kommunalverbände) 
übertragen (§ 89 g SGB VIII). 

Während § 89d a. F. in Absatz 1 neben der sachlichen 
Zuständigkeit des überörtlichen Trägers bereits die 
örtliche Zuständigkeit für den Fa ll  regelt, daß die ein-
reisende Person im Inland geboren ist, bestimmt 
§ 89d in der Neufassung in Absatz 1 lediglich die 
sachliche Zuständigkeit der Länder für die Kosten-
erstattungspflicht. Die örtliche Zuständigkeit des je-
weiligen Landes wird für die beiden Alternativen in 
den anschließenden Absätzen geregelt (Absatz 2: 
Geburtsort im Inland; Absatz 3: Geburtsort im Aus-
land). Dies bedeutet, daß Absatz 1 (neu) bereits ab-
schließend die sachliche Zuständigkeit des Landes 
für alle Kostenerstattungsalternativen regelt. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 begründet eine Kostenerstattungspflicht 
des Landes bei der Gewährung von Jugendhilfe für 
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Personenkreis. Wie 
in § 89 d Abs. 1 der alten Fassung soll mit der For-
mulierung „... wird Jugendhilfe gewährt" zum Aus-
druck kommen, daß die Erstattungspflicht sich nicht 
nur auf die Kosten von Leistungen, sondern auch auf 
die Kosten von anderen Aufgaben (insbesondere 
vorläufigen Maßnahmen nach § 42) bezieht. Erstattet 
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werden jedoch nach wie vor nur die Sachkosten, 
nicht die Verwaltungskosten (§ 109 Satz 1 SGB X). 
Die Kostenerstattungspflicht tritt aber wie nach der 
alten Fassung nicht in allen Fä llen ein, in denen einer 
Person aus dem Personenkreis des Satzes 1 Jugend-
hilfe gewährt wird. Zu diesem Zweck nahm Absatz 1 
Satz 1 der alten Fassung solche jungen Menschen 
aus, die im Inland einen gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Handelte es sich bei den einreisenden Perso-
nen um Kinder und Jugendliche, so trat eine Kosten-
erstattungspflicht auch dann nicht ein, wenn diese 
Voraussetzungen zwar beim Kind oder Jugendlichen 
erfüllt waren, jedoch dessen Eltern oder der nach § 86 
Abs. 1 bis 3 maßgebliche Elternteil einen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland hat (Absatz 1 Satz 2 der 
a. F.). 

In der Neufassung wurden diese beiden Ausschluß-
kriterien (kein gewöhnlicher Aufenthalt der einrei-
senden Person und kein gewöhnlicher Aufenthalt 
der Eltern oder des maßgeblichen Elternteils) zusam-
mengezogen und positiv gefaßt. Ziel und Zweck der 
Regelung ist es nämlich, eine überörtliche Kostener-
stattung nur in den Fällen zuzulassen, in denen kein 
Anknüpfungspunkt im Inland über einen gewöhn-
lichen Aufenthalt (der einreisenden Person oder 
deren Eltern) besteht. Der negative Tatbestand „kein 
gewöhnlicher Aufenthalt im Inland" kann positiv da-
durch ausgedrückt werden, daß eine Kostenerstat-
tung nur in den Fällen erfolgt, in denen für die Ge-
währung von Jugendhilfe an einen tatsächlichen 
Aufenthalt im Inland angeknüpft werden muß (weil 
an  keinen gewöhnlichen Aufenthalt angeknüpft wer-
den kann). Dieses Ziel wird erreicht durch den Pas-
sus „... und richtet sich die örtliche Zuständigkeit (für 
die Gewährung von Jugendhilfe) nach dem tatsäch-
lichen Aufenthalt dieser Person" . Konkret ausge-
drückt kommt eine Kostenerstattung wie nach der 
alten Fassung in den Fällen in Betracht, in denen 
eine örtliche Zuständigkeit für die Gewährung der 
Jugendhilfe (Leistungen oder andere Aufgaben) 
nach folgenden Zuständigkeitsvorschriften begrün-
det wird: 

- § 86 Abs. 2 Satz 4 (Bezugnahme auf den tatsäch-
lichen Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen, 
weil weder ein gewöhnlicher Aufenthalt der Eltern 
bzw. des Elternteils noch ein gewöhnlicher Auf-
enthalt des Kindes oder Jugendlichen gegeben ist) 

- § 86 a Abs. 3 (tatsächlicher Aufenthalt des jun-
gen Volljährigen, weil kein gewöhnlicher Auf ent-
halt  des jungen Volljährigen im Inland gegeben 
ist) 

- § 86a Abs. 4 (tatsächlicher Aufenthalt des Kindes 
oder Jugendlichen bei fortgesetzter Leistung über 
die Volljährigkeit hinaus) 

- § 86b Abs. 2 (tatsächlicher Aufenthalt des Lei-
stungsberechtigten nach § 19, weil kein gewöhn-
licher Aufenthalt gegeben ist) 

- § 87 (tatsächlicher Aufenthalt des Kindes oder Ju-
gendlichen als generelle Anknüpfung für die In-
obhutnahme). 

Dies schließt nicht aus, daß z. B. unbegleitete Flücht

-

lingskinder, die wegen bestehender rechtlicher oder 

tatsächlicher Abschiebungshindernisse auf nicht ab-
sehbare Zeit im Bundesgebiet verweilen, bereits mit 
ihrer Einreise einen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Sinn von Artikel 1 des Haager Minderjährigenschutz-
abkommens im Inland begründen können. Daraus 
folgt zwar eine Leistungsberechtigung für diesen 
Personenkreis nach § 6 Abs. 2 i. V. mit Abs. 4 SGB VI-
II, nicht jedoch die Anknüpfung der örtlichen Zustän-
digkeit an einen gewöhnlichen Aufenthalt im Be-
reich eines bestimmten Jugendamtes. Dies bedeutet, 
daß auch in diesen Fällen eine Kostenerstattungs-
pflicht nach dieser Vorschrift besteht. 

Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Kostenerstat-
tung auch in solchen Fällen, in denen sich die ört-
liche Zuständigkeit nach der Zuweisungsentschei-
dung der zuständigen Landesbehörde richtet. Betrof-
fen davon sind jedoch nur junge Menschen, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben (§§ 44 AsylVfG). 

Im Hinblick auf das Verhältnis zu anderen Regelun-
gen über die (Re-)Finanzierung solcher Leistungen 
stellt Satz 3 klar, daß die Erstattungspflicht weder 
durch das Nachsuchen um Asyl noch durch die förm-
liche Stellung eines Asylantrags berührt wird und da-
mit unverändert  fortbesteht. Eine Konkurrenz mit 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
entfällt bereits aufgrund des unterschiedlichen Lei-
stungsinhalts. Im übrigen bleiben nach § 9 Abs. 2 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes Leistungen anderer 
Sozialleistungsträger und damit auch der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe unberührt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die örtliche Zuständigkeit des 
jeweiligen Landes unter Anknüpfung an  den Ge-
burtsort der einreisenden Person. Sie war bisher be-
reits in der Grundregelung nach Absatz 1 der alten 
Fassung enthalten. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von 
Absatz 2 der alten Fassung. Der aus § 108 BSHG 
übernommene abstrakte Verweis auf die Schieds-
stelle wurde gestrichen. Da die Länder seit Inkraft-
treten des Bundessozialhilfegesetzes im Jahre 1961 
keine Verwaltungsvereinbarung getroffen haben, 
wurde die Bestimmung des erstattungspflichtigen 
Landes unmittelbar dem Bundesverwaltungsamt zu-
geordnet. 

In den Belastungsvergleich einbezogen werden wie 
bisher sowohl die Belastungen des einzelnen Landes 
aus den Erstattungsfällen nach § 89d als auch die Be-
lastungsfälle des bzw. der überörtlichen Träger im 
Bereich dieses Landes, die aus der Gewährung von 
Leistungen an Deutsche im Ausland nach § 6 Abs. 3 
i. V. mit § 88 folgen. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift übernimmt den Text von § 89 Abs. 3 
a. F. und wurde im übrigen systematisch angepaßt. 
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Zu Absatz 5 

Die Vorschrift regelt das Verhältnis zu konkurrieren-
den Erstattungsansprüchen. 

Zu Nummer 10 (§ 89g) 

Durch die Änderung der Vorschrift wird dem Landes-
recht auch die Übertragung der Aufgaben nach die-
sem Abschnitt auf andere Körperschaften des öffent-
lichen Rechts (z. B. höhere Kommunalverbände) er-
möglicht. 

Zu Nummer 11 (§ 89h) 

Die Übergangsvorschrift regelt das Verfahren von 
Kostenerstattungsfällen nach § 89d, in denen die Ge-
währung von Jugendhilfe bereits vor dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Neuregelung begonnen hat. 
Für diese Fälle soll das alte Recht Anwendung fin-
den, soweit das Bundesverwaltungsamt zu diesem 
Zeitpunkt bereits den erstattungspflichtigen überört-
lichen Träger bestimmt hat. 

Zu Artikel 3 

Die Vorschrift enthält eine bef ristete Übergangsrege-
lung zur Einführung der Versicherungspflicht für 
selbständig tätige Gerüstebauer durch das Zweite 
Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und 
anderer handwerksrechtlicher Vorschriften. 

Durch dieses Gesetz wurde das Gewerbe des Gerü-
stebauers in die Anlage A zur Handwerksordnung 
neu aufgenommen, so daß in der Handwerksrolle 
eingetragene selbständig tätige Gerüstebauer nach 
§ 2 Nr. 8 SGB VI vom 1. April 1998 (Inkrafttreten der 
Gesetzesnovelle) an der Rentenversicherungspflicht 
unterliegen. 

Bonn, den 1. April 1998 

Andrea Fischer (Berlin) 

Berichterstatterin 

Die Einbeziehung des genannten Personenkreises 
in die Rentenversicherungspflicht verlangt eine 
Übergangsregelung für Personen, die bisher außer-
halb der Rentenversicherung für ihr Alter vorgesorgt 
haben und damit in der Regel auch entsprechende 
privatrechtliche Verpflichtungen eingegangen sind. 
Sie gibt daher allen betroffenen Handwerkern ein 
Befreiungsrecht, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Gesetzesnovelle bereits das 50. Lebensjahr 
vollendet und damit nach der allgemeinen Lebens-
erfahrung anderweitig für die Fälle der Invalidität 
und des Alters sowie für ihre Hinterbliebenen vor-
gesorgt haben. Darüber hinaus ermöglicht sie aber 
auch für jüngere Personen eine Befreiung, wenn sie 
bezogen auf den Zeitpunkt ihrer Einbeziehung in 
die Rentenversicherungspflicht ihre Alterssicherung 
im Rahmen einer privaten Lebensversicherung auf-
bauen. 

Änderung der Artikel-Ordnungsnummem wegen 
der Einfügung eines neuen Artikels 2 (Änderung des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch) und eines neuen 
Artikels 3 (Änderung des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch). 

Zu Artikel 4 

Zu Absatz 3 

Die Neuregelung der Kostenerstattungspflicht nach 
§ 89d SGB VIII (Artikel 2 Nr. 6 bis 11) soll mitsamt 
den Folgeänderungen am 1. Juli 1998 in Kraft treten. 
Entsprechend der Regelung im Bundessozialhilfege-
setz sollen die Vorschriften über Leistungs-, Entgelt- 
und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen im SGB 
VIII (Artikel 2 Nr. 1 bis 5) erst zum 1. Januar 1999 in 
Kraft treten. 








